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Fachprüfungsordnung des  

Studiengangs International Business BSc (IB BSc)  

an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft (FPO IB BSc) 

vom 25.02.2025 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 

23.09.2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26.11.2024 (GVBl. S.373, BS 223-

41) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Mainz am 15.01.2025 die folgende 

Fachprüfungsordnung für den Studiengang International Business BSc im Fachbereich Wirtschaft beschlossen. 

Diese Ordnung hat das Präsidium der Hochschule Mainz mit Schreiben vom 07.03.2025 genehmigt. Sie wird 

hiermit bekannt gemacht. 

 

§ 1 Geltungsbereich (zu § 1 APO Bachelor & Master) ...........................................................................................2 

§ 2 Graduierung (zu § 4 APO Bachelor & Master) ................................................................................................2 
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§ 4 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots (zu § 20 APO Bachelor & Master) ............... 3 

§ 5 Zulassungsvoraussetzung und Kolloquium zur Bachelorarbeit (zu §§ 21, 22 APO Bachelor & Master) ........... 3 

§ 6 Inkrafttreten ..................................................................................................................................................4 

Anlage Prüfungs- und Studienleistungen des Studiengangs International Business BSc .................................... 5 

 

§ 1 Geltungsbereich (zu § 1 APO Bachelor & Master) 

Diese Bestimmungen regeln für Studierende und Lehrende des Studiengangs International Business BSc Aufbau, Ablauf und 

Abschluss des Studiums. Sie sind nur gültig in Verbindung mit der Allgemeinen Prüfungsordnung für 

Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft (APO 

Bachelor & Master) vom 29.01.2024 in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 2 Graduierung (zu § 4 APO Bachelor & Master) 

Mit erfolgreichem Abschluss des Studiengangs International Business BSc wird der akademische Grad „Bachelor 

of Science“ (B.Sc.) verliehen. 

§ 3 Studienvoraussetzungen und Studienbeginn (zu § 19 APO Bachelor & Master) 

Neben den Anforderungen nach § 19 APO Bachelor & Master und der Einschreibe-Ordnung in der jeweils gültigen 

Fassung setzt der Zugang zum Studium Sprachkenntnisse wie folgt voraus: 

 Englisch: mindestens Level B2/C1 des Europäischen Referenzrahmens. Der Nachweis erfolgt über 6,5 
Punkte IELTS oder 92 Punkte TOEFL iBT oder 237 TOEFL CBT oder 800 Punkte TOEIC oder Stufe III 
UNICERT. 

 Deutsch: mindestens Level A2 des Europäischen Referenzrahmens. Wurde die 
Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben, entfällt die Nachweispflicht. 
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Austauschstudierende von Partnerhochschulen müssen das Vorliegen der Deutschkenntnisse vor 
Abschluss des Studiums nachweisen. 

 Weitere Sprache: mindestens Level B1 des Europäischen Referenzrahmens. Der Nachweis erfolgt über 
die Hochschulzugangsberechtigung oder weitere Sprachnachweise.  

Die entsprechenden Nachweise dürfen, vom Anmeldedatum gerechnet, nicht älter als zwei Jahre sein. Über die 

Anerkennung anderer, als der genannten Nachweise für das geforderte Sprachniveau, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

 

§ 4 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots (zu § 20 APO Bachelor 

& Master) 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.  

(2) Die planmäßige Arbeitsbelastung der Studierenden beträgt im Durchschnitt 900 h je Semester (30 ECTS 

Punkte) und 5.400 h (180 ECTS Punkte) während des gesamten Studiums. 

(3) Das Lehrangebot erstreckt sich über sechs Semester. Der zeitliche Umfang der für den erfolgreichen Abschluss 

des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 116 Semesterwochenstunden. Davon entfallen auf 

den Pflichtbereich 85 Semesterwochenstunden und auf den Wahlpflichtbereich 31 Semesterwochenstunden. 

(4) Im Lehrangebot ist ein Pflichtpraktikum (Praxismodul) enthalten (vgl. § 20 Abs. 4 APO Bachelor & Master). 

Die Dauer beträgt 12 Wochen bei einer Vollzeittätigkeit mit einer Mindestarbeitszeit von 35 Stunden pro 

Woche. Die Praxiszeit ist in einem Unternehmen oder einer vergleichbaren Einrichtung zu erbringen und 

muss Bezug zum Studium, d.h. betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen aufweisen.  

(5) Wurde die Hochschulzugangsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland erworben, müssen mindestens 

25 ECTS aus dem Wahlpflichtbereich aus einem akkreditierten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang im 

Ausland erbracht werden. Weitere 10 ECTS aus dem Wahlpflichtbereich müssen in Fremdsprachkursen 

(ausgenommen Deutsch oder Englisch) erbracht werden. 

(6) Wurde die Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworben, müssen 

mindestens 20 ECTS aus in deutscher Sprache gelehrten Fachkursen erbracht werden. Im Wahlpflichtbereich 

müssen mindestens 10 ECTS aus Deutschkursen auf dem Niveau B2 oder höher des Europäischen 

Referenzrahmens erbracht werden. Zusätzlich zum Pflichtpraktikum aus Absatz 4 müssen aus dem 

Wahlpflichtbereich weitere 15 ECTS einer Praxiszeit im Sinne von Absatz 4 erbracht werden. Davon können 

bis zu 10 ECTS (8 Wochen) durch Programme karrierefördernder Maßnahmen für Internationale Studierende 

ersetzt werden, sofern entsprechende mit ECTS ausgestattete und von der Hochschule Mainz angebotene 

Module mit bestanden bewertet wurden. 

 

§ 5 Zulassungsvoraussetzung und Kolloquium zur Bachelorarbeit (zu §§ 21, 22 APO 

Bachelor & Master)  

(1) Die Bachelorarbeit kann erst angemeldet werden, wenn das Modul „Scientific Writing for the Bachelor Thesis“ 

bestanden wurde.  

(2) Das Modul Bachelorarbeit umfasst die Bachelorarbeit (§ 22 APO Bachelor & Master) sowie ein Kolloquium 

(mündliche Prüfung gemäß § 9 APO Bachelor & Master), in dem die wesentlichen Erkenntnisse der 

eingereichten Bachelorarbeit erörtert werden. Für die Bewertung der Bachelorarbeit wird die schriftliche 
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Prüfungsleistung mit 80% und das Kolloquium als mündliche Prüfungsleistung mit 20% gewichtet. Beide 

Teilprüfungen müssen einzeln bestanden werden. 

 

§ 6 Inkrafttreten  

Die Fachprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule Mainz 

in Kraft und gilt für Studierende, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2025/26 aufnehmen. 

 

Mainz, den 25.02.2025 

 

Der Dekan des Fachbereichs Wirtschaft,  

der Hochschule Mainz 

Prof. Dr. Hans-Christoph Reiss 
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Anlage Prüfungs- und Studienleistungen des Studiengangs International Business 

BSc  
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Liste der Prüfungsleistungen 
 

Name der Prüfungsleistung ECTS Art der Prüfungsleistung1 

Semester 1   

Introduction to Business 5 Klausur 

Fundamentals of Accounting 5 Klausur 

Cross Cultural Management 
5 

Hausarbeit einschließlich Präsentation 

Mathematics 5 Klausur 

Introduction to Scientific Writing & Presentation 5 4 Assignments als Gruppenarbeiten2 

Sprache I 5 abhängig vom jeweiligen Sprachkurs 

Semester 2   

Project Management 5 Projektarbeit einschließlich Präsentation 

Cost Accounting 5 Klausur 

Microeconomics 5 Klausur 

Statistics 5 Klausur 

Human Resource Management & Organisation 5 Klausur (70%) und Präsentation (30%)  

Sprache II 
5 

abhängig vom jeweiligen Sprachkurs 

Semester 3   

Marketing 5 Klausur 

Investment & Finance 5 Klausur 

Macroeconomics 5 Klausur 

Business & IT 5 Mündliche Prüfung (60%) und 4 Assignments (40%) 

Operations and Supply Chain Management 5 Klausur (80%) und 1 Assignment (20%) 

Studium Integrale I 5 abhängig von dem angebotenen Studium Integrale 

Semester 4   

Strategic Management 5 Klausur 

Financial Accounting (IFRS) 5 Klausur 

International Management 5 Klausur 

Digitale Wirtschaft 5 Mündliche Prüfung (40%) und 1 Assignment (60%) 

Einführung in HGB & Steuerrecht 5 Klausur 

Studium Integrale II 5 abhängig von dem angebotenen Studium Integrale 

                                                             

1 Details regelt das Modulhandbuch bzw. der zu Veranstaltungsbeginn an die Studierenden kommunizierte Syllabus. 

2 Anwesenheitspflicht zur Gewährleistung der kontinuierlichen Gruppenarbeit. 
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Name der Prüfungsleistung ECTS Art der Prüfungsleistung1 

Semester 5   

Option I 5 abhängig von der angebotenen Option 

Option II 5 abhängig von der angebotenen Option 

Option III 5 abhängig von der angebotenen Option 

Option IV 5 abhängig von der angebotenen Option 

Option V 5 abhängig von der angebotenen Option 

Semester 6   

Business Planning 
5 Projektbericht (60%) einschließlich Präsentation (40%) 

als Gruppenarbeiten² 

Bachelor Thesis with Colloquium 
12 Bachelorarbeit (80%) und Kolloquium/mündlicher 

Prüfung (20%) 

 
 

Liste der Studienleistungen 
 

Name der Studienleistung ECTS Art der Studienleistung 

Semester 5   

Scientific Writing for the Bachelor Thesis 3 Hausarbeit 

Semester 5/6   

Praxismodul 15 Hausarbeit  

 

 

                                                             

 Details regelt das Modulhandbuch bzw. der zu Veranstaltungsbeginn an die Studierenden kommunizierte Syllabus. 


